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1. GEGENSTAND DES VERTRAGS

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

placeB AG (,placeB”) stellt dem Kunden / der Kundin unter dem Self-Storage Vertrag fir einen
vereinbarten Zeitraum und gegen ein Entgelt gemdss den vorliegenden Allgemeinen
Geschaftsbedingungen (,AGB“) einen in sich geschlossenen Lagerraum oder einen Stellplatz / Parkplatz
(nachfolgend eine ,placeBox”) fir seine/ihre Gegenstinde zur Verfigung (einfachheitshalber wird
nachfolgend fiir den Kunden / die Kundin nur die mannliche Form verwendet).

Diese AGBs sind Bestandteil des Self-Storage Vertrags und der Kunde ist verpflichtet, diese AGBs sowie
Weisungen von placeB zu befolgen. Der Kunde haftet fiir alle von ihm verursachten Schaden und
Aufwendungen, welche infolge Verletzung des Self-Storage Vertrags (inkl. diesen AGBs) bei placeB oder
Dritten anfallen.

Dieser Vertrag entspricht nicht einem Hinterlegungsvertrag und placeB hat keinerlei Verpflichtungen
eines Aufbewahrers im Sinne von Art. 472 ff. OR. placeB kennt weder Art, Anzahl, Beschaffenheit noch
Wert der Gegenstinde des Kunden und nimmt diese auch nicht entgegen. Der Kunde lagert seine
Gegenstande selbstandig in seiner placeBox bei placeB ein, hat bei Erfiillung des Vertrags jederzeit
Zugang dazu und kann diese auch jederzeit aus der placeBox entfernen.

Dieser Self-Storage Vertrag untersteht nicht den gesetzlichen Bestimmungen Uber die Wohn- und
Geschaftsrdume, da die placeBox nicht fir die Ausiibung einer Geschaftstatigkeit oder als Wohn- bzw.
Aufenthaltsraum, sondern nur fiir die Lagerung von Gegenstinden oder soweit zuldssig Fahrzeuge
(nachfolgend Gegenstdnde), genutzt werden darf. Dem Kunden ist es untersagt, in der placeBox seinen
Wohnsitz, Geschéftssitz oder seine Zweigniederlassung rechtlich oder faktisch zu errichten und
Werbeschilder, Anzeigen oder Leuchtschilder im Inneren oder Ausseren der placeBox anzubringen.
Jegliche Tatigkeit abgesehen von der Lagerung von Gegenstdnden ist strengstens untersagt. Der Kunde
erklart ausserdem, dass die placeBox fiir die Betreibung eines Geschafts weder notwendig noch
unerlasslich ist.

Der vorliegende Self-Storage Vertrag gilt nicht als Safe-Vertrag, da das von placeB angebotene
Sicherheitsniveau nicht ausreichend ist. placeB tGbernimmt keine Haftung fiir Verlust, Diebstahl oder
Beschadigung an den gelagerten Gegenstdnden und verlangt zwingend, dass der Kunden den Wert der
gelagerten Gegenstdnde versichern lasst (siehe Ziffer 8).

UBERNAHME & RUCKGABE DER PLACEBOX

Dem Kunden wird anlasslich des Vertragsschlusses eine placeBox im vereinbarten Gebdude oder Geldande
zugeteilt. Der Kunde hat keinen Anspruch auf eine spezifische placeBox. Der Kunde hat die placeBox bei
Ubernahme zu kontrollieren und etwaige Schiden oder Verunreinigungen placeB unverziiglich zu
melden. Erfolgt eine solche Meldung nicht, wird davon ausgegangen, dass die placeBox in reinem und
unbeschadigtem Zustand (ibernommen wurde.

Bei Vertragsabschluss wird der Kunde aufgefordert, seine Email-Adresse Uber ein Bestatigungslink zu
verifizieren. Zudem wird ihm zur Bestdtigung seiner Telefonnummer ein Link per SMS zugestellt. Der
Kunde erhélt erst nach Bestatigung seiner Email-Adresse und Telefonnummer Zugang zu seiner placeBox,
vorausgesetzt die Zahlungsbedingungen sind erfillt (vgl Ziffer 6).

placeB ist berechtigt, die Adresse des Kunden zu berpriifen und vom Kunden bestatigen zu lassen. Zur
Bestatigung der Adresse kann dem Kunden nach Vertragsabschluss oder zu einem spateren Zeitpunkt ein
Brief mit einem QR-Code und Link zugestellt werden. In einem solchen Fall hat der Kunde zehn Tage Zeit,
die Adresse Uber den QR-Code oder den Link zu bestatigen (Verifikation). Erfolgt keine Verifikation durch
den Kunden, wird die Zugangsberechtigung des Kunden bis zur Verifikation gesperrt.

Der Kunde ist verpflichtet, die placeBox spatestens am letzten Tag der Vertragsdauer in einwandfreiem
Zustand, frei von Gegenstinden und Abfall sowie gereinigt zurlickzugeben. Allenfalls entstandene
Schaden oder notwendige Reinigungs- oder Reparaturarbeiten werden dem Kunden in Rechnung gestellt.
Die Ruckerstattung einer allfalligen Sicherheitsleistung (Kaution) erfolgt erst nach Erfiillung dieser
Bestimmung.

Hat der Kunde die placeBox am letzten Tag der Vertragsdauer nicht gerdumt, behalt sich placeB das Recht
vor, die placeBox selbst zu rdumen (siehe AGBs 11.4.). Ausserdem ist wahrend einer Besetzung der
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placeBox nach Ablauf der Vertragsfrist eine Verglitung in Hohe der vereinbarten Gebiihr, erh6ht um eine
Vertragsstrafe von 10%, zu entrichten.

3. NUTZUNGSBEDINGUNGEN

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

Der Kunde benutzt ausschliesslich die ihm zugeteilte placeBox und kann weder in anderen Rdumen oder
Flachen des Gebdudes und Areals Gegenstdnde lagern, noch die festgelegten Grenzen seiner placeBox
Uberschreiten. Der Kunde darf die Raume, Wande, Trennvorrichtungen, Tiiren, elektrischen Leitungen
sowie alle anderen Einrichtungsgegenstdande von placeB nicht verandern. Es ist ihm auch untersagt, die in
der placeBox vorhandenen Einrichtungsgegenstande, Mobel oder sonstigen Gegenstande zu entfernen,
zu beschadigen oder zweckzuentfremden. Der Kunde ist nicht berechtigt, in der placeBox Nagel
einzuschlagen, Schrauben zu montieren oder sonstige Befestigungsvorrichtungen anzubringen.
Gestattet ist in der placeBox nur die Lagerung von Gegenstanden. Es ist dem Kunden insbesondere
untersagt, in seiner placeBox Arbeiten jeglicher Art durchzufiihren und Maschinen oder andere
Gegenstande aufzustellen, die einen elektrischen Anschluss bendtigen. placeB kann in schriftlicher
Absprache mit dem Kunden eine placeBox fiir bestimmte Zwecke mit Strom ausstatten. Die placeBox darf
weder als Wohnraum, auch nicht kurzzeitig, noch zur Ausiibung irgendeiner Geschaftstatigkeit benutzt
werden.
Es ist dem Kunden untersagt, die placeBox, das Gebaude oder das Gelande in einer derartigen Weise zu
verwenden, dass irgendjemand, insbesondere andere Kunden, Mieter, die Verwaltung, der
Gebaudeeigentimer oder placeB, gestort oder beeintrachtigt werden oder werden kdnnten oder der
Verkehr auf dem Geldnde in irgendeiner Form behindert wird. Der Kunde achtet darauf, die
automatischen Tiren nicht zu blockieren und darf die Gange, Turen und Lifte nicht unnétig versperren.
Die Nutzung dieser allgemeinen Raume und Gegenstande ist zeitlich nur fir die Be- und Entladung
erlaubt. Es durfen nur die fiir placeB Kunden zur Verfligung gestellten Parkplatze benutzt werden und
diese sind zeitlich begrenzt nur fir die Be- und Entladung zu benutzen. Die Anfahrt ist nur mit Fahrzeugen
gestattet, die die Anforderungen der ortlichen Gegebenheit (z.B. hinsichtlich der Traglast der
Zufahrtswege) erfillen.
Fir die Benutzung der Personen- und Warenaufziige gelten die dort angebrachten Vorschriften,
insbesondere die Belastungsvorschriften. Der Kunde hat zudem die zuldssige Bodenbelastung
einzuhalten.
Die An- und Auslieferung von Gegenstanden hat sorgfdltig zu erfolgen und darf nur an den dafir
vorgesehen Orten durchgefiihrt werden. Verunreinigungen aus der An- und Auslieferung von
Gegenstianden hat der Kunde sofort und unaufgefordert zu beseitigen. Entstandene Schdden sind
unverziglich placeB zu melden, die die Behebung auf Kosten des Kunden veranlasst.
Der Kunde verpflichtet sich, die placeBox stets in einwandfreiem und sauberem Zustand zu halten. Er
vermeidet es insbesondere, dort Gegenstande in einer Art zu lagern, welche die placeBox, das Gebdude
oder die von anderen Kunden gelagerten Gegenstande beeintrachtigen konnten (z.B. durch Ungeziefer,
Rost, etc.).
Der Kunde ist verpflichtet, unverziiglich etwaige Schaden in oder an der placeBox an placeB zu melden.
Es ist ausdriicklich untersagt, folgende Gegenstdnde, wassergefdhrdende Stoffe und Flissigkeiten zu
lagern:

m  gefdhrliche, toxische, entziindliche, explosive, radioaktive oder dtzende Gegenstiande (z.B. keine
brennbaren Flussigkeiten, Benzin, FlUssiggas, Gasflaschen, etc.);
verderbliche, riechende oder feuchte Gegenstande;
Gegenstande, welche die Nutzung anderer Kunden stéren;
Munition;
Kunst, Schmuck, Geld, Postmarken, Uhren, Miinzen, Medaillen, Edelmetalle, Edelsteine, Perlen;
tote oder lebende Tiere sowie Pflanzen und verderbliche Lebensmittel;
alle Gegenstande, die gesetzlich vorgeschriebene Lagerbedingungen erfordern oder

m  alle Gegenstande, deren Besitz gesetzlich verboten ist.
Kleider, Wasche, Decken, Teppiche sowie &dhnliche Gegenstinde missen vor der Lagerung mit
Mottenschutz behandelt und luftdicht verpackt werden. Sollte dies nicht erfolgen, haftet der Kunde fur
alle dadurch entstandenen Schaden und deren Behebung (z.B. Mottenbefall).
ES IST STRENGSTENS UNTERSAGT, IM BEREICH DER ANLAGEN VON PLACEB ZU RAUCHEN, BESONDERS IM
EINGANGSBEREICH, AUF DEN PARKPLATZEN, IN DEN GANGEN UND IN DEN PLACEBOXEN. Der Kunde
achtet darauf, die Funktion oder Zugdnglichkeit aller Brandschutzanlagen, wie Rauchmelder,
Sprinkleranlagen, Feuerldscher, Alarmdruckknépfe, Fluchtwege, etc. nicht zu blockieren. Allfillig
vorhandene Feuer- oder Nottreppe sowie andere Notausgidnge dirfen nur im Fall eines Brandes oder
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3.11.

3.12.

3.13.

eines Notfalles benutzt werden. Der Zugang zur Nottreppe sowie zu anderen Notausgdngen muss
jederzeit freigehalten werden. Lagerung jeglicher Art in den Fluchtwegen ist untersagt.

Jedes Aufbewahren, Lagern oder Hinterlassen von Abfall in oder um die placeBox und dem Gebaude ist
untersagt. Der Kunde ist vielmehr verpflichtet, samtliche Abfalle mitzunehmen und sie zu entsorgen. Das
Entsorgen von hinterlassenem Miill wird dem Kunden in Rechnung gestellt.

Die Nutzung allfalliger zur Verfligung gestellter Transportgerate liegt in der alleinigen Verantwortung des
Kunden. placeB lehnt jede Haftung im Fall von Unfallen oder Beschadigung der eingelagerten Giiter durch
den Gebrauch dieser Transportgerate ab.

placeB behalt sich das Recht vor, unter Einhaltung einer Frist von sieben (7) Tagen nach Mitteilung an den
Kunden, jedoch ohne Angabe von Griinden, dem Kunden wahrend der Vertragslaufzeit eine andere
placeBox gleicher Grosse im gleichen Gebaude zuzuteilen. Die anfallenden Kosten fir die Verlagerung der
Gegenstdande von einem Raum zum anderen tragt placeB.

4. ZUTRITT ZUM GEBAUDE UND ZUR PLACEBOX

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Das Betreten und Verlassen des Areals, Gebdudes und der placeBox kann gesichert sein. Bei einer
Sicherung kann der Kunde das Areal, Gebaude und die placeBox nur mittels der von placeB zur Verfligung
gestellten placeB App betreten. Das Gebdude und die Lagerflichen sind videoliberwacht und die
placeBox kann mit einem individuellen Alarm ausgestattet sein. Der Kunde ist sich aber bewusst, dass die
Sicherheitsvorkehrungen nicht denjenigen eines Tresors oder Bankschliessfaches entsprechen.

Der Kunde verpflichtet sich, alle von placeB vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen (wie z.B.
Verhaltensregeln, Hinweisschilder, etc.) einzuhalten, insbesondere diejenigen, die den Zugang sowie die
Offnungs- und Schliesssysteme des Geb&udes und der placeBox betreffen. Der Kunde vergewissert sich
beim Offnen der Tiiren, dass er der einzige ist, der das Geb&dude betritt. Der Kunde muss sicherstellen,
dass die Turen und Tore hinter ihm richtig geschlossen werden. Bei allfalligen Problemen muss er placeB
informieren.

Der Kunde ist ausschliesslich dazu berechtigt, die ihm zugewiesene placeBox, den ihm zugewiesenen
placeB Parkplatz oder dem ihm zugewiesenen Container zu nutzen. placeB ist dazu berechtigt,
Gegenstdande oder Fahrzeuge, welche nicht in der placeBox, auf dem placeB Parkplatz oder in dem placeB
Container des Kunden gelagert oder geparkt werden, auf Kosten des Kunden entsorgen oder abschleppen
zu lassen.

JEDE ALARMAUSLOSUNG AUFGRUND UNKORREKTEN VERHALTENS, WELCHES DEN EINSATZ EINER
SICHERHEITSFIRMA, DER POLIZEI ODER DER FEUERWEHR ZUR FOLGE HAT, WIRD DEM KUNDEN MIT
MINDESTENS CHF 200.- IN RECHNUNG GESTELLT. Dariiber hinaus hat er den weiteren Schaden zu
bezahlen, sofern er nicht beweist, dass ihn kein Verschulden trifft.

Der Kunde ist dafiir verantwortlich, dass sich die von ihm autorisierten bzw. beauftragten Personen,
welche mit dem Zutrittsberechtigung des Kunden das Gebadude bzw. die placeBox betreten, an die
Zugangsregeln halten und der Kunde haftet fir deren Zuwiderhandlung wie fiir eigenes Verhalten.

Der Kunde ist verpflichtet, seine placeBox zu verschliessen und wahrend seiner Abwesenheit
verschlossen zu halten. Bei nicht abgeschlossenen placeBoxen kann die Versicherungsleistung nicht
gewdhrleistet werden (Vgl. Ziffer 8). placeB ist nicht verpflichtet, eine offene placeBox zu schiessen oder
abzuschliessen.

Zugang zur placeBox hat ausschliesslich der Kunde oder die von ihm autorisierten Personen. placeB ist
aber berechtigt, in Gefahrensituationen (fiir den Kunden, placeB oder Dritte) sowie bei begriindetem
Verdacht auf Verletzung der Nutzungsbedingungen oder von Gesetzesbestimmungen die placeBox des
Kunden zu betreten und bei Bedarf zur Abwendung einer Gefahr die Gegenstdnde in eine alternative
placeBox zu verlegen oder zu beseitigen. Zudem ist placeB nach vorheriger Ankiindigung an den Kunden
ausnahmsweise berechtigt, die placeBox des Kunden im Rahmen von Inspektionen,
Instandhaltungsarbeiten oder Umbauten der Anlagen und der placeBox zu betreten.

Bei placeBoxen, die mit einem integrierten elektronischen Schloss ausgestattet sind, ist der er Kunde
nicht berechtigt, Zusatzschldsser irgendeiner Art anzubringen. Bringt der Kunde trotzdem solche an, ist
placeB jederzeit und ohne vorherige Verstandigung des Kunden berechtigt, diese auf Kosten des Kunden
zu entfernen oder entfernen zu lassen und zu entsorgen.

5. VERTRAGSDAUER & KUNDIGUNG

5.1.

5.2.

Der Self-Storage Vertrag kann befristet oder unbefristet sein. Die Parteien legen bei Abschluss des
Self-Storage Vertrags die Dauer der Uberlassung der placeBox fest. Im Falle eines unbefristeten
Self-Storage Vertrags kénnen die Parteien eine Mindestlaufzeit vorsehen.

Wird der Self-Storage Vertrag auf Ablauf der Mindestlaufzeit nicht gekiindigt oder die placeBox nicht
rechtzeitig gerdumt, so verlangert sich die Laufzeit jeweils um einen weiteren Monat, eine weitere Woche

Seite 3 25.12_de



5.3.

5.4.

(verlangerte Laufzeit, abhangig von der Mindestlaufzeit). Wird die placeBox eines befristeten Self-Storage
Vertrages nicht rechtzeitig gerdaumt, so verlangert sich die Laufzeit jeweils um einen weitere Monat, eine
weitere Woche (verlangerte Laufzeit, abhangig von der Mindestlaufzeit. Der Kunde kann den Self-Storage
Vertrag jederzeit auf Ende der Mindestlaufzeit respektive der verlangerten Laufzeit kiindigen,
vorausgesetzt die offenen Rechnungen sind alle beglichen und die placeBox wird auf Ende der
Mindestlaufzeit respektive der verlangerten Laufzeit vollstandig gerdumt (vgl. auch Ziffer 11).

Sofern nichts anderes vereinbart wurde, ist eine ordentliche Kiindigung des Self-Storage Vertrags beim
unbefristeten Self-Storage Vertrag beiderseits jederzeit auf Ablauf der Mindestlauffrist beziehungsweise
der verlangerten Laufzeit moglich. Beim befristeten Self-Storage Vertrag ist keine ordentliche Kiindigung
moglich.

Die ausserordentliche Kiindigung wegen Vertragsverletzung ist in Ziffer 11 geregelt. Sollte ausnahmsweise
ein gesamter Standort oder ein Teil eines Standortes geschlossen werden, kann placeB auch vor Ablauf der
Mindestlauffrist oder, bei befristeten Self-Storage Vertragen, vor Ablauf des Vertrages, mit einer Frist von
zwei (2) Wochen den Vertrag kiindigen. In der Regel wiirde in einem solchen Fall ein alternativer Standort
angeboten werden.

ENTGELT & SICHERHEITSLEISTUNG (KAUTION)

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Die Uberlassung der placeBox erfolgt gegen ein Entgelt. Die Héhe des vom Kunden im konkreten
Vertragsverhéltnis zu zahlenden Entgelts sowie die Zahlungsmodalitdten werden bei Abschluss des
Self-Storage Vertrags festgelegt.

Wenn nichts anderes vereinbart wurde ist das Entgelt fiir einen befristeten Self-Storage Vertrag ist fir die
gesamte Vertragslaufzeit vollstandig im Voraus zu zahlen. Das Entgelt im unbefristeten Vertragsverhaltnis
mit oder ohne Mindestlaufzeit ist (blicherweise jeweils monatlich im Voraus zu entrichten. Bei
Zahlungsverzug kann das Dienstleistungsangebot sofort eingestellt oder eingeschrankt werden (vgl. Ziffer
11), es koénnen Mahnungsgebihren erhoben werden. Die Forderungen kbénnen an einen
Inkassodienstleister libergeben werden.

Kosten bei Zahlungsverzug: Bearbeitungsgeblhr (friihestens nach zwei schriftlichen Mahnungen nach
Rechnungsdatum, bei Ubergabe an Inkassodienstleister) gemass www.fairpay.ch.

placeB ist berechtigt, das Entgelt im unbefristeten Vertragsverhiltnis (nach Ablauf einer etwaigen
Mindestlaufzeit) jederzeit und ohne Grund zu &ndern. Dariiber ist der Kunde schriftlich und unter
Einhaltung einer Frist von mindestens vier (4) Wochen vor Inkrafttreten der Anderung zu informieren.

Bei Vertragsabschluss kann dem Kunden eine Sicherheitsleistung (Kaution) an placeB in Héhe von
mindestens einer Monatsgeblihr verrechnet werden. Diese kann bei Erhéhung der Monatsgebihr
entsprechend angepasst werden. placeB behdlt sich jedoch das Recht vor, je nach Fall, eine hohere
Sicherheitsleistung zu fordern. Die Sicherheitsleistung wird nicht verzinst und wird spatestens dreissig
(30) Tage nach Ende des Vertragsverhaltnisses und rechtzeitiger sowie ordnungsgemasser Rickgabe der
placeBox dem Kunden zurickbezahlt, jedoch reduziert um samtliche noch offenen Anspriiche von placeB
gegeniiber dem Kunden unter dem Vertragsverhiltnis. Eine Auf- oder Verrechnung oder eine
Inanspruchnahme der Kaution vor Beendigung des Vertragsverhéltnisses ist weder fiir placeB noch fir
den Kunden moglich.

HAFTUNG VON PLACEB

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

PlaceB haftet nur im Falle von Vorsatz und grober Fahrlassigkeit. Eine weitere Haftung ist soweit
gesetzlich zuldssig ausgeschlossen.

Die vom Kunden eingelagerten und eingebrachten Gegenstdnde werden von placeB nicht versichert. Der
Umschlag und die Lagerung der Gegenstande erfolgen auf eigenes Risiko des Kunden.

UNABHANGIG VON ANDERS LAUTENDEN BESTIMMUNGEN LEHNT PLACEB JEGLICHE HAFTUNG FUR
BESCHADIGUNG, VERLUST ODER ZERSTORUNGEN DER GEGENSTANDE DES KUNDEN UNABHANGIG
WELCHER URSACHE (Z.B. AUFGRUND VON DIEBSTAHL, BRAND, WASSER, VANDALISUMS) AB, EGAL OB
SICH DIESE IN DER PLACEBOX, INNERHALB DES GEBAUDES ODER AUF DEM GELANDE BEFANDEN.
INSBESONDERE HAFTET PLACEB NICHT FUR SCHADEN, DIE DEM KUNDEN AN DEN IHM GEHORENDEN
EINRICHTUNGSGEGENSTANDEN DURCH FEUCHTIGKEITSEINWIRKUNGEN ENTSTEHEN, GLEICHGULTIG
WELCHER ART, HERKUNFT, DAUER UND WELCHEN UMFANGS DIE EINWIRKUNG IST.

DER KUNDE IST ALLEINE FUR DIE ERTEILUNG DES ZUGANGS ZU SEINER PLACEBOX AN DRITTE
VERANTWORTLICH UND PLACEB HAFTET NICHT FUR SCHADEN, VERLUST ODER DIEBSTAHL DER
GEGENSTANDE DES KUNDEN, WELCHE IM ZUSAMMENHANG MIT EINER SOLCHEN ZUGANGSERTEILUNG
AN DRITTE STEHEN.
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7.5.

PLACEB HAFTET NICHT, WENN DER ZUTRITT ZUM GELANDE ODER ZUR PLACEBOX, ETWA WEGEN EINES
TECHNISCHEN FEHLERS ODER ANDERER VON PLACEB NICHT ZU VERTRETENDER UMSTANDE,
VORUBERGEHEND NICHT MOGLICH IST. Insbesondere bei einem Ausfall der Internet, Strom-, Wasser-
oder Heizungsversorgung haftet PlaceB nicht fir daraus entstehende Schaden und Folgeschaden. Der
Kunde ist nicht berechtigt, aus der voriibergehenden Unterbrechung der Versorgung der placeBox oder
des Geldandes mit Wasser, Strom etc. Anspriiche welcher Art auch immer, insbesondere Schadenersatz-
oder Zahlungsminderungsanspriiche, gegen placeB geltend zu machen.

8. VERSICHERUNG UBER DIE GELAGERTEN GEGENSTANDE

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.2.

9.3.

9.4.

Pflicht zur Versicherung

Alle bei placeB gelagerten Gegenstande mussen obligatorisch (iber placeB versichert werden. Der Kunde

verpflichtet sich, den hierfiir vorgesehenen Versicherungsbetrag gemass den jeweils giiltigen Tarifen zu

bezahlen.

Versicherungsumfang

Die von placeB vermittelte Versicherung deckt insbesondere Schdden infolge von Brand, Explosion,

Wasserschaden, Raub, Diebstahl, Vandalismus und Elementarschaden bis zur Hohe des vom Kunden

angegebenen Neuwerts der gelagerten Gegenstdande ab. Fahrzeuge und Gegenstande, die auf einem

Stellplatz oder Parkplatz abgestellt oder gelagert werden, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Pflichten des Kunden

Der Kunde ist verpflichtet,

m placeB den Neuwert der gelagerten Gegenstande korrekt mitzuteilen,

m placeB unverziiglich zu informieren, falls sich der Neuwert der gelagerten Gegenstdande wahrend der
Vertragslaufzeit andert, und

m den Versicherungsbetrag fristgerecht zu bezahlen.

Haftung und Leistungsumfang

Die Versicherung haftet ausschliesslich bis zur Héhe des vom Kunden angegebenen und versicherten

Neuwerts. Eine allféllige Differenz zwischen dem versicherten Neuwert und dem tatsachlichen Verlust

wird nicht ersetzt.

Verzug

Der Versicherungsschutz erlischt automatisch, wenn der Kunde mit der Bezahlung des

Versicherungsbetrags mehr als zehn (10) Tage im Riickstand ist, ohne dass es einer Mahnung bedarf.

NUTZUNGSBEDINGUNG WLAN
9.1.

placeB stellt dem Kunden an gewissen Standorten wahrend seines Aufenthaltes in den Raumlichkeiten
von placeB einen kabellosen Internetzugang (WLAN) zur Verfligung. placeB ist nicht verpflichtet, die
tatsachliche Verfligbarkeit, Geeignetheit oder Zuverldssigkeit dieses Internetzuganges fiir irgendeinen
Zweck, auch volumenmassig, zu gewahrleisten. placeB ist jederzeit berechtigt, den Zugang des Kunden
ganz, teil- oder zeitweise zu beschrdnken oder ihn von einer weiteren Nutzung ganz auszuschlieRen.
placeB behilt sich insbesondere vor, nach freiem Ermessen und jederzeit den Zugang auf bestimmte
Seiten oder Dienste (iber das WLAN zu sperren.
placeB stellt dem Kunden hierfir Zugangsdaten (Login und Passwort) zur Verfligung. placeB kann diese
Zugangsdaten jederzeit dndern bzw. zeitlich beschrdnken. In diesem Fall kann der Kunde neue
Zugangsdaten anfordern. Der Kunde verpflichtet sich, seine Zugangsdaten stets geheim zu halten.
Dem Kunden ist bekannt, dass das WLAN lediglich die Zugangsmoglichkeit zum Internet herstellt. Dartiber
hinausgehende Sicherheitsmassnahmen (z.B. Virenschutz, Firewall 0.4.) stellt placeB nicht zur Verfligung.
Der unter Nutzung des WLANs hergestellte Datenverkehr verwendet eine WPA2-Verschliisselung, so dass
die missbrauchliche Nutzung Dritter so gut wie ausgeschlossen ist und die Daten nicht durch Dritte
eingesehen werden kdnnen. Der unter Nutzung des WLANs hergestellte Datenverkehr ist unverschlisselt,
so dass die missbrauchliche Nutzung Dritter nicht ausgeschlossen ist und die Daten durch Dritte
eingesehen werden konnten. Die Nutzung des WLANSs erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko
des Kunden. Fiir Schaden an Endgerdten oder Daten des Kunden, die durch die Nutzung des WLANs
entstehen, tibernimmt placeB keine Haftung.
Der Kunde verpflichtet sich, bei Nutzung des WLANs geltendes Recht einzuhalten. Insbesondere wird der
Kunde:
m keine urheberrechtlich geschiitzten Werke widerrechtlich vervielfaltigen, verbreiten oder 6ffentlich
zuganglich machen;
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9.5.

m das WLAN weder zum Abruf noch zur Verbreitung von sitten- oder rechtswidrigen Inhalten nutzen;
m geltende Jugendschutzvorschriften beachten;

m keine herabwiirdigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte versenden oder verbreiten;

m das WLAN nicht zur Versendung von Spam und/oder anderen Formen unzuldssiger Werbung nutzen.
Der Kunde wird hiermit dariiber informiert, dass jede Nutzung des WLANs von placeB mit IP-Adresse,
MAC-Adresse, Datum und Dauer dokumentiert und archiviert werden kann.

10. DATENSCHUTZ

10.1.

10.2.

10.3.

placeB verpflichtet sich, das Schweizer Datenschutzgesetz einzuhalten und Personendaten nur
rechtméssig zu verarbeiten. Auf die Datenschutzerklarung auf der placeB-Webseite wird Bezug
genommen und ausdricklich hingewiesen.

Der Kunde gestattet die Uberwachung von Personen im Geb3ude und in der placeBox durch
Uberwachungskameras. Der Kunde erkldrt sich explizit mit der Speicherung, Aufbewahrung und
Auswertung der durch die Uberwachungskameras und Zutrittskontrollen erfassten Daten durch placeB
einverstanden.

Der Kunde gestattet die Aufnahme der Telefongesprache. Der Kunde erklart sich explizit mit der
Speicherung, Aufbewahrung und Auswertung der durch die Telefongesprache erfassten Informationen
durch placeB einverstanden.

11. FOLGEN BEI VERTRAGSBRUCH

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Halt der Kunde die Zahlungsfristen oder die Ubrigen im Self-Storage Vertrag (inkl. diesen AGBs)
festgelegten Bedingungen nicht ein:
m hat placeB das Recht, dem vertragsbriichigen Kunden den Zutritt zum Gebaude und/oder der
placeBox zu verweigern und die Zugangsberechtigung zu entziehen;
m hat placeB das Recht, die Gegenstande auf Kosten und Gefahr des Kunden an einem anderen Ort
lagern oder zu entsorgen
m kann placeB den Self-Storage Vertrag mit dem vertragsbriichigen Kunden mit sofortiger Wirkung
fristlos kiindigen und die gelagerten Gegenstande umgehend entsorgen, sofern placeB dem
vertragsbrichigen Kunden schriftlich (per Email) abgemahnt hat und der vertragsbriichige Kunde
innert einer Frist von zehn (10) Tagen nach Erhalt dieser Mahnung seinen Zahlungs- oder sonstigen
Verpflichtungen nicht nachgekommen ist. Bei schwerwiegender Verletzung von Vertragspflichten
durch den Kunden hat placeB das Recht, den Self-Storage Vertrag ohne Mahnung und Ansetzen einer
Nachfrist sofort fristlos zu kiindigen und die gelagerten Gegenstinde zu entsorgen; und/oder
m haftet der vertragsbriichige Kunde placeB fir alle durch seinen Vertragsbruch verursachten Schaden.
Der Kunde ist verpflichtet, die placeBox nach Erhalt der ausserordentlichen Kiindigung innerhalb von 48
Stunden zu rdumen und sauber und gereinigt (gemass Ziffer 2.4 und 2.5) zuriickzugeben.
Der Kunde rdumt placeB an den eingelagerten Gegenstanden ein Pfandrecht im Sinne von Art. 895 ZGB
ein. Ist der Kunde mit der Bezahlung seiner Verpflichtungen mehr als 4 Wochen ganz oder teilweise im
Verzug, ist placeB berechtigt, das Pfandrecht geltend zu machen und die Gegenstande ohne Androhung
der Pfandverwertung privat zu verwerten oder (bei voraussichtlich geringem oder keinem Verkehrswert)
zu entsorgen.
Die Bestimmungen des SchKG iiber die Pfandverwertung sind nicht anwendbar. Der dabei erzielte
Kaufpreis wird mit den offenen Forderungen von placeB inklusiv den Kosten fiir die Raumung und
Verwertung bzw. Entsorgung verrechnet und ein etwaig Ubersteigender Betrag kann vom Kunden
zuriickgefordert werden.
Holt der Kunde zurlickgelassene Gegenstande (z.B Gegenstande in der PlaceBox nach regularer
Beendigung des Vertrages oder Gegenstiande im Gebaude, Umschlagplatz oder Geldnde) trotz
Aufforderung (per Email) innert 4 Wochen nicht ab, so ist placeB berechtigt, diese Gegenstdnde nach
eigenem Ermessen zu entsorgen oder zu verwerten. placeB hat zudem jederzeit das Recht, die
Gegenstdnde auf Kosten und Gefahr des Kunden an einem anderen Ort lagern. Gleiches gilt, wenn seit
Beendigung des Vertrages 4 Wochen verstrichen sind und der Kunde keine zustellungsfahige Adresse
mitgeteilt hat. Der Kunde ermachtigt placeB mit der Verwertung zurlickgelassener Gegenstande. Ein
etwaiger Erlos ist nach Abzug der Kosten an den Kunden auszuzahlen. Im Falle einer Entsorgung oder
Verwertung hat der Kunde die Kosten zu tragen.
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12. VERMISCHTES

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

placeB behélt sich vor, diese AGBs einseitig an die Entwicklung der Situation und Erfahrung des
Geschéftsbetriebs anzupassen, wobei placeB darauf achtet, dass in keinem Fall ein erhebliches und
ungerechtfertigtes Missverhaltnis zwischen den vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten
des Kunden entstehen. Die neuen AGBs finden auf den Self-Storage Vertrag mit dem Kunden
Anwendung.

Dem Kunden ist es nicht erlaubt, die placeBox gadnzlich oder teilweise unterzuvermieten, er kann jedoch
die Nutzung durch Dritte zulassen. Die Vertragsverantwortlichkeit bleibt weiterhin beim Kunden.

Eine Abtretung dieses Self-Storage Vertrags setzt die schriftliche Zustimmung von placeB voraus. placeB
kann die Zustimmung ohne die Angabe von Griinden ablehnen.

Der Kunde ist verpflichtet, placeB umgehend jede Adressanderung sowie Anderung der Telefonnummer
und Email-Adresse schriftlich mitzuteilen. Solange dies nicht geschehen ist, ist placeB berechtigt,
rechtsgliltig Korrespondenz an die zuletzt angegebene Adresse/Telefonnummer zu senden.

Sollten einzelne Bestimmungen des Self-Storage Vertrags (inkl. diesen AGBs) ungliltig sein oder ungiiltig
werden, bleiben die Gbrigen Vertragsbestimmungen vollumfanglich in Kraft. Die ungiiltige Bestimmung
wird mit einer Bestimmung ersetzt, welche dem Willen der Parteien am nachsten kommt.

placeB ist es gestattet, Benachrichtigungen inkl. Mahnungen und Rdumungsankindigungen an den
Kunden Uber die vom Kunden angegebene Mobiltelefonnummer und/oder Email-Adresse zukommen zu
lassen.

Sollte placeB den Kunden aufgrund einer nicht aktuellen Mobiltelefonnummer oder einer nicht aktuellen
Email-Adresse nicht erreichen kénnen, gilt der Kunde automatisch als kontaktiert bzw. darauf
hingewiesen.

Im Falle von Widerspriichen zwischen dieser deutschen Fassung und der englischen Fassung (General
Terms and Conditions “GTCs") ist alleine die deutsche Fassung massgeblich.

13. ANWENDBARES RECHT & GERICHTSSTAND

13.1.

13.2.

Der Self-Storage-Vertrag untersteht Schweizer Recht unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen
Bestimmungen und der Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG).

Flr alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Self-Storage Vertrag sind ausschliesslich die
Gerichte der Stadt Ziirich (Kreis 5) zustandig.

Seite 7 25.12_de



	ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN​v25.12_de 
	1.​GEGENSTAND DES VERTRAGS   
	2.​ÜBERNAHME & RÜCKGABE DER PLACEBOX   
	3.​NUTZUNGSBEDINGUNGEN   
	4.​ZUTRITT ZUM GEBÄUDE UND ZUR PLACEBOX   
	5.​VERTRAGSDAUER & KÜNDIGUNG   
	6.​ENTGELT & SICHERHEITSLEISTUNG (KAUTION)   
	7.​HAFTUNG VON PLACEB   
	8.​VERSICHERUNG ÜBER DIE GELAGERTEN GEGENSTÄNDE   
	9.​NUTZUNGSBEDINGUNG WLAN   
	10.​DATENSCHUTZ   
	11.​FOLGEN BEI VERTRAGSBRUCH   
	12.​VERMISCHTES   
	13.​ANWENDBARES RECHT & GERICHTSSTAND   


